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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie viele Anträge auf Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse für Ge-
sundheitsfachberufe und soziale Berufe im Jahr 2016 in Baden-Württemberg
beim zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart – aufgeschlüsselt nach den 
26 Berufen und nach Herkunftsland – gestellt worden sind, für wie viele Anträ-
ge ohne bzw. nach erfolgreicher Nachqualifikation oder Prüfung die Gleich-
wertigkeit festgestellt werden konnte, wie viele Anträge aufgrund unvollständi-
ger oder noch zu überprüfender Unterlagen noch nicht entschieden werden
können und wie viele Anträge abgelehnt werden mussten (bitte in tabellari-
scher Form);

2. wie viele Anträge auf Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse für die
akademischen Heilberufe Ärztin/Arzt, Zahnärztin/Zahnarzt und Apothekerin/
Apotheker im Jahr 2016 in Baden-Württemberg beim zuständigen Regierungs-
präsidium Stuttgart − aufgeschlüsselt nach den drei Berufen und nach Her-
kunftsland − gestellt worden sind, für wie viele Anträge ohne bzw. nach erfolg-
reicher Nachqualifikation oder Prüfung die Gleichwertigkeit festgestellt und
die Approbation erteilt werden konnte, wie viele Anträge aufgrund unvollstän-
diger oder noch zu überprüfender Unterlagen noch nicht entschieden werden
können und wie viele Anträge abgelehnt werden mussten (bitte in tabellari-
scher Form);

3. wie viel Zeit die Bearbeitung vollständiger Anträge auf Anerkennung ausländi-
scher Bildungsabschlüsse etwa in Anspruch nimmt, aus welchen Gründen und
wie lange sich die Verfahren ggf. verzögern und ob es dabei ggf. Unterschiede
bei den Berufsgruppen gibt;

Antrag

der Abg. Rainer Hinderer u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Soziales und Integration

Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse im Gesund-

heitswesen
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4. in welchen der einzelnen Berufe aus den Ziffern 1 und 2 nach den Definitionen
der Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg landesweit Fachkräfte-
mangel herrscht, Anzeichen für einen Fachkräfteengpass bestehen, keine An-
zeichen für Engpässe bestehen oder keine Aussagen getroffen werden können
(bitte in tabellarischer Form);

5. wie viele Stellen im Regierungspräsidium Stuttgart für die Bearbeitung der An-
träge vorgesehen sind, wie viele von diesen im ganzen Jahr 2016 besetzt waren
und ob die Anzahl der Stellen aus Sicht der Landesregierung für die zügige Be-
arbeitung der Anträge ausreicht.

07. 06. 2017

Hinderer, Born, Kenner, Weirauch, Wölfle SPD

B e g r ü n d u n g

Der Fachkräftemangel schlägt sich auch im Gesundheitsbereich Baden-Württem-
bergs nieder. In etlichen Gesundheitsberufen − insbesondere in der Pflege − be-
steht Fachkräftemangel. Eine Strategie, diesen Fachkräftemangel zu bekämpfen,
ist die Anerkennung von im Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen von Men-
schen, die bereits in Baden-Württemberg leben oder bereit sind, in Baden-Würt-
temberg eine entsprechende Beschäftigung aufzunehmen. Dafür ist eine gute Ar-
beit der entsprechenden Anerkennungsstelle Voraussetzung.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 24. Juli 2017 Nr. 34-0141.5-016/2194 nimmt das Ministerium
für Soziales und Integration im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen
und dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration zu dem Antrag
wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie viele Anträge auf Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse für Ge-
sundheitsfachberufe und soziale Berufe im Jahr 2016 in Baden-Württemberg
beim zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart – aufgeschlüsselt nach den 
26 Berufen und nach Herkunftsland – gestellt worden sind, für wie viele An-
träge ohne bzw. nach erfolgreicher Nachqualifikation oder Prüfung die
Gleichwertigkeit festgestellt werden konnte, wie viele Anträge aufgrund un-
vollständiger oder noch zu überprüfender Unterlagen noch nicht entschieden
werden können und wie viele Anträge abgelehnt werden mussten (bitte in ta-
bellarischer Form);

2. wie viele Anträge auf Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse für die
akademischen Heilberufe Ärztin/Arzt, Zahnärztin/Zahnarzt und Apothekerin/
Apotheker im Jahr 2016 in Baden-Württemberg beim zuständigen Regierungs-
präsidium Stuttgart − aufgeschlüsselt nach den drei Berufen und nach Her-

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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kunftsland − gestellt worden sind, für wie viele Anträge ohne bzw. nach erfolg-
reicher Nachqualifikation oder Prüfung die Gleichwertigkeit festgestellt und
die Approbation erteilt werden konnte, wie viele Anträge aufgrund unvollstän-
diger oder noch zu überprüfender Unterlagen noch nicht entschieden werden
können und wie viele Anträge abgelehnt werden mussten (bitte in tabellari-
scher Form);

In den Pflegeberufen sowie von Hebammen wurden im Jahr 2016 insgesamt
3.090 Anträge auf Anerkennung einer ausländischen Berufsqualifikation gestellt.
Es wurden insgesamt 1.252 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung er-
teilt. Die Aufschlüsselung nach der Art der Anerkennung für die jeweiligen Beru-
fe ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

In den Gesundheitsfachberufen (ohne Hebammen) wurden im Jahr 2016 insge-
samt 362 Anträge auf Anerkennung einer ausländischen Berufsqualifikation ge-
stellt. Es wurden insgesamt 93 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung
erteilt (siehe nachfolgende Tabelle):

Für den Beruf Medizinisch-technische Assistent/in für Funktionsdiagnostik ist
kein Antrag eingereicht worden. 

In den sozialen Berufen wurden im Jahr 2016 insgesamt 126 Anträge auf Aner-
kennung einer ausländischen Berufsqualifikation gestellt. Es wurden insgesamt
61 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung erteilt (siehe nachfolgende
Tabelle):
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Die Herkunfts- bzw. Ausbildungsländer in den einzelnen Berufen ergeben sich
aus Anlage 1 (Pflegeberufe), Anlage 2 (Gesundheitsfachberufe) und Anlage 3 (so-
ziale Berufe).

Im Jahr 2016 wurden im Bereich der akademischen Heilberufe insgesamt 1.902
Anträge gestellt und insgesamt 795 Approbationen erteilt. Die Aufschlüsselung
auf die Heilberufe Arzt/Ärztin, Zahnarzt/Zahnärztin und Apotheker/Apothekerin
sowie die Art der Anerkennung ergeben sich aus nachfolgender Tabelle:

Die Herkunfts- bzw. Ausbildungsländer in den einzelnen Berufen ergeben sich
aus Anlage 4 (Akademische Heilberufe).

Soweit Abweichungen zwischen der Zahl der Anträge und den erfassten Ausbil-
dungsländern bestehen, beruhen diese im Wesentlichen darauf, dass das Ausbil-
dungsland nach der Systematik des eingesetzten EDV-Fachverfahrens SUPRA
erst seit dem 1. Januar 2017 erfasst wird und zuvor die Erfassung des Ausbil-
dungslandes in SUPRA nicht zwingend erforderlich war. 

Das EDV-Verfahren SUPRA war bis zum 31. Dezember 2016 nicht speziell auf
die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse im Gesundheitswesen abge-
stimmt. Es kann daher auch nicht festgestellt werden, ob Anträge zurückgenom-
men oder abgelehnt wurden. Eine entsprechende Aufschlüsselung ist nicht mög-
lich. Seit dem 1. Januar 2017 wird ein neues Modul eingesetzt, das auf die spe -
ziellen Bedürfnisse der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse ausgerich-
tet ist. Aus welchen Gründen ein Antrag abgelehnt wurde, wird bisher in SUPRA
nicht erfasst. 

Bei den nach den Tabellen im Jahr 2016 erteilten Erlaubnissen/Approbationen
handelt es sich zum Teil um Entscheidungen über Anträge, die bereits in den Vor-
jahren eingegangen sind. Die Differenz zwischen der Zahl der 2016 eingegange-
nen Anträge und der Zahl der 2016 erteilten Anerkennungen beruht neben den un-
ter Ziffern 3 und 5 genannten Gründen auch darauf, dass die Antragsteller zum
Teil noch Unterlagen beibringen, die erforderlichen Sprachkenntnisse erwerben
oder eine Kenntnisprüfung ablegen müssen oder wollen, für deren Vorbereitung
ein mehrmonatiger Kurs besucht wird. 
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3. wie viel Zeit die Bearbeitung vollständiger Anträge auf Anerkennung ausländi-
scher Bildungsabschlüsse etwa in Anspruch nimmt, aus welchen Gründen und
wie lange sich die Verfahren ggf. verzögern und ob es dabei ggf. Unterschiede
bei den Berufsgruppen gibt?

Bei EU-Ausbildungen erfolgt die Anerkennung nach der EU-Richtlinie 2005/36/EG
in einem automatischen Anerkennungsverfahren. Bei Vorliegen aller nötigen Un-
terlagen erfolgt die Anerkennung ohne nähere Prüfung bereits nach wenigen Ta-
gen. 

In allen anderen Fällen ist die Bearbeitungszeit vom Einzelfall abhängig. Es sind
genauere und sehr umfangreiche Prüfungen erforderlich.

Unterschiede bei der Bearbeitungsdauer zwischen den einzelnen Berufsgruppen
ergeben sich auch aus der unterschiedlichen Komplexität der rechtlichen und be-
ruflichen Grundlagen der Anerkennung. Bei Ärztinnen und Ärzten ist die Bear-
beitung am aufwändigsten. 

Bei Anträgen auf Approbation als Arzt/Ärztin wird den Antragstellern die Mög-
lichkeit eröffnet, zum Nachweis der Gleichwertigkeit unmittelbar eine Kennt -
nisprüfung abzulegen oder aber ein externes Gutachten zur Gleichwertigkeit des
Abschlusses einzuholen. Soweit die Gleichwertigkeitsüberprüfung einschließlich
der Überprüfung des Defizitausgleichs im Rahmen der bisher erworbenen Berufs -
erfahrung durch einen externen Gutachter erfolgen soll, kann dies mitunter zu
Verzögerungen führen. Das Regierungspräsidium wirkt in diesen Fällen aller-
dings auf eine zügige Erstellung der Gutachten hin. Sofern die Gleichwertigkeit
des Kenntnisstandes im Rahmen der Kenntnisprüfung erfolgen soll, können sich
ggf. ebenfalls gewisse Wartezeiten ergeben. Gleiches gilt für die Teilnahme an 
einer Fachsprachenprüfung. 

Verzögerungen ergeben sich in den Gesundheitsfach-, Pflege- und sozialen Beru-
fen vor allem auch durch die Teilnahme der Antragstellerinnen und Antragsteller
an mehrmonatigen Anpassungsmaßnahmen.

Insgesamt muss eingeräumt werden, dass aufgrund der schwierigen Personalsitua-
tion des Landesprüfungsamts (siehe Ziffer 5) und den immer komplexeren recht -
lichen Vorgaben die gesetzlich vorgegebenen Fristen bislang nur bei EU-konfor-
men Ausbildungen eingehalten werden können. 

Um die Verfahren zu beschleunigen, hat das Regierungspräsidium zusätzliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt, die die Anträge erfassen und auf Voll-
ständigkeit überprüfen. Zudem wurden weitere Maßnahmen zur Stärkung des zu-
ständigen Referats im Regierungspräsidium Stuttgart veranlasst (siehe Ziffer 5).

4. in welchen der einzelnen Berufe aus den Ziffern 1 und 2 nach den Definitionen
der Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg landesweit Fachkräfte-
mangel herrscht, Anzeichen für einen Fachkräfteengpass bestehen, keine An-
zeichen für Engpässe bestehen oder keine Aussagen getroffen werden können
(bitte in tabellarischer Form);

Aus der Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit vom Dezem-
ber 2016 ergibt sich Folgendes:
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Zu den Berufen Altenpflegehelfer/in sowie Gesundheits- und Krankenpflegehel-
fer/in liegen keine Aussagen vor. Diese Helferberufe sind nicht in die Fachkräf-
teengpassanalyse einbezogen.

5. wie viele Stellen im Regierungspräsidium Stuttgart für die Bearbeitung der An-
träge vorgesehen sind, wie viele von diesen im ganzen Jahr 2016 besetzt waren
und ob die Anzahl der Stellen aus Sicht der Landesregierung für die zügige Be-
arbeitung der Anträge ausreicht.

Im Landesprüfungsamt für Medizin und Pharmazie ist bislang für die Bearbeitung
von Anträgen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen folgende
Personalausstattung vorgesehen und sind die Stellen aktuell wie folgt besetzt:

•   Anerkennung von Arzt/Ärztin mit EU-/EWR-Qualifikation: ein Vollzeitäqui-
valent (VZÄ) mittlerer Dienst (die Stelle ist besetzt).

•   Anerkennung von Arzt/Ärztin mit Drittstaats-Qualifikation: zwei VZÄ gehobe-
ner Dienst (eine Stelle besetzt, eine im Besetzungsverfahren).

•   Zahnarzt/Zahnärztin: 0,7 VZÄ gehobener Dienst (Stelle besetzt, gleichzeitig
zuständig für die Approbation von Antragstellenden mit inländischer Qualifi-
kation sowie für die Anrechnung von Studienleistungen in anderen Bundeslän-
dern oder im Ausland auf das Fach Zahnmedizin).

•   Organisation von Kenntnisprüfungen: eine VZÄ gehobener Dienst (Stelle be-
setzt, gleichzeitig zuständig für die Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung
von Certificates of Good Standing).

•   Apotheker/in, Gesundheitsfachberufe (Ergotherapeut/in, Logopäde/Logopädin,
Physiotherapeut/in, Masseur/in und medizinische(r) Bademeister/in, Podolo-
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ge/Podologin, Diätassistent/in, Pharmazeutisch-technische(r) Assistent/in, Not-
fallsanitäter/in): eine VZÄ gehobener Dienst (Stelle aktuell mit 0,75 VZÄ be-
setzt, ein Teil der Aufgaben wird von einer Mitarbeiterin eines anderen Sach-
gebiets wahrgenommen).

•   Pflegeberufe (Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger/in, Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in), Hebamme/Ent-
bindungspfleger, technische Assistenz in der Medizin: ein VZÄ gehobener
Dienst, zwei VZÄ mittlerer Dienst (alle Stellen besetzt).

Insgesamt sind beim Landesprüfungsamt für den Bereich Anerkennung ausländi-
scher Abschlüsse aktuell 7,45 VZÄ besetzt. Im Jahr 2016 waren – abgesehen von
kurzfristigen Vakanzen – insgesamt 7,7 VZÄ besetzt.

Für die hier nicht explizit genannten Berufe gehen so wenige Anträge zur Aner-
kennung ausländischer Berufsqualifikationen ein, dass für ihre Bearbeitung keine
Stellenanteile gesondert zugeordnet sind. Die Einzelfälle werden im Regelfall von
denjenigen Bediensteten bearbeitet, die in diesen Berufen die inländische Ausbil-
dung betreuen. Von einer Quantifizierung des Personaleinsatzes wird abgesehen,
da dieser in der Regel unter 10 Prozent der jeweiligen Vollzeitäquivalente liegt.

Die bislang zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen des Landesprü-
fungsamts für Medizin und Pharmazie, Approbationswesen sind für die Bearbei-
tung der Anträge auf Anerkennung ausländischer Abschlüsse, die in den letzten
Jahren stark angestiegen sind, nicht mehr ausreichend. Dies hat bedauerlicher -
weise zu Verzögerungen in der Bearbeitung. 

Um hier kurzfristig Abhilfe zu schaffen, sind seit Juli 2017 vier Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Landeserstaufnahmestelle Ellwangen mit einem Arbeitsum-
fang von jeweils ca. 50 Prozent für das Landesprüfungsamt tätig. Ihre Aufgabe ist
es zunächst, insbesondere eingegangene Anträge in SUPRA zu erfassen sowie die
Vollständigkeit der Dokumentation in SUPRA zu überprüfen und ggfs. zu ergän-
zen. Außerdem sollen sie die Vollständigkeit der von den Antragstellern einge-
reichten Unterlagen überprüfen.

Außerdem wird das Landesprüfungsamt aufgrund eines Beschlusses des Minister-
rats vom 27. Juni 2017 für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse acht zu-
sätzliche Stellen erhalten. Diese Stellen sollen im Rahmen des Staatshaushalts-
plans 2018/19 geschaffen werden und angesichts der Dringlichkeit gem. § 6 a Ab-
satz 7 Ziffer 3 des Staatshaushaltsgesetzes bereits im Jahr 2017 im Vorgriff be-
setzt werden.

Lucha

Minister für Soziales 
und Integration
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